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§ 22c WSHG Betreute
Wohngemeinschaften

 WSHG - Wiener Sozialhilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.10.2018

Betreute Wohngemeinschaften im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen für Personen, die aus physischen oder

psychischen Gründen auch mit ambulanter P/ege nicht mehr alleine wohnen können oder wollen und ambulanter

Betreuung oder Pflege, jedoch keiner ständigen stationären Pflege, bedürfen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 22c WSHG Betreute Wohngemeinschaften
	WSHG - Wiener Sozialhilfegesetz


